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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

in der Vergangenheit haben wir zu Einzelfällen anfragenden Ausländerbehörden regelmäßig die Auskunft 
erteilt, dass die sog. Schülersammelliste (§ 1 Abs. 5, § 3 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 6, § 4 Abs. 1 Nr. 5 und § 22 
AufenthV) mangels entgegenstehender Regelungen auch für Asylsuchende genutzt werden kann.  

Die Schülersammelliste basiert auf einem Beschluss des Rates der EU (liegt bei), der Schutzsuchende 
weder nach seinem Wortlaut noch nach Sinn und Zweck ausschließt.  

Da es in Einzelfällen wohl zu Unklarheiten gekommen war, übersende ich die dem Flüchtlingsrat 
Niedersachsen in dieser Woche erteilte Auskunft m.d.B. um Kenntnisnahme. 

Gruß, Werner Ibendahl 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
- Referat 61 (Ausländer- und Asylrecht) -  
Hannover, Telefon: (0511) 120 6470  
werner.ibendahl@mi.niedersachsen.de  
 
Mein Zeichen: 61.21 - 12230/ 1-9 (§ 22) 
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Guten Tag Herr Wahlbrecht, 

zu der eben besprochenen Frage, ob auch Asylbewerberinnen und -bewerber in den „Genuss“ der sog. 
Schülersammelliste (§ 1 Abs. 5, § 3 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 6, § 4 Abs. 1 Nr. 5 und § 22 AufenthV) kommen 
können, enthält die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz (AVwV-AufenthG) keine 
eindeutige Festlegung: 

In deren Nummer 3.3.6 ist - vielleicht auch etwas missverständlich - geregelt, dass die/der Schüler/in im 
Bundesgebiet wohnhaft ist und sich erlaubt, befugt (oder eben geduldet) im Bundesgebiet aufhält (Link: 
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf). 

In der Vergangenheit hatten wir anfragenden Ausländerbehörden jeweils mitgeteilt, dass auch 
Schüler/innen, die den Status von Asylbewerbern haben, in die Schülersammellisten eingetragen werden 
können, um ihnen die Teilnahme an einer Klassenfahrt zu ermöglichen.  

 

Gruß, Werner Ibendahl  
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport  
- Referat 61 (Ausländer- und Asylrecht) -  
Hannover, Telefon: (0511) 120 6470  
werner.ibendahl@mi.niedersachsen.de  

 
Mein Zeichen: 61.21 - 12230/ 1-9 (§ 22) 

 


